
LANDESAMT FÜR ARBEITSBESCHAFFUNG 
BESCHEINIGUNG ÜBER DEN BETRAG DES BETRIEBSZUSCHLAGS IM FALLE VON ARBEITSLOSIGKEIT MIT 

BETRIEBSZUSCHLAG (VORMALS FRÜHPENSION) (1) ) 

(KE 29.03.2010) 

RUBRIK I - VOM SCHULDNER DES BETRIEBSZUSCHLAGS AUSZUFÜLLEN 

ARBEITNEHMER : 

             ..................................................................................................................................................................................... 
ENSS (siehe SIS-Karte) NAME Vorname 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Adresse 

RUBRIK II - VOM "ARBEITGEBER-SCHULDNER" DES BETRIEBSZUSCHLAGS AUSZUFÜLLEN 

ARBEITGEBER: 

....................................................................................................................................................                   
Name Arbeitgeberkategorie Unternehmensnummer (2) 

....................................................................................................................................................                    
Adresse paritätische Kommission LSS-Eintragungsnummer (2) 

Ich zahle: 
 den ganzen Betriebszuschlag (geben Sie dann seinen Betrag und den Referenzmonat an) 
 den größeren Teil des Betriebszuschlags (geben Sie dann seinen Betrag, den Referenzmonat und die Identität des anderen Schuldners an) 
 den kleineren Teil des Betriebszuschlags (geben Sie dann seinen Betrag, den Referenzmonat und die Identität des anderen Schuldners an) 

Der Bruttomonatsbetrag des Betriebszuschlags (vor der Einbehaltung von 6,5 % und vor Abzug irgendeines Betrages, u.a. des Berufssteuervorabzugs) im Moment 
der Einsetzung der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag beläuft sich auf (3): 

.....................................   EUR __ __ / __ __ __ __  Referenzmonat (4) 

Name und Adresse des Schuldners des Betriebszuschlags, wenn der Arbeitgeber sich nur zum Teil an der Zahlung beteiligt: 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ich versichere auf Ehrenwort, dass vorliegende Erklärung aufrichtig und vollständig ist. 

Datum  Unterschrift Stempel 

RUBRIK III - VOM SCHULDNER DES BETRIEBSZUSCHLAGS AUSZUFÜLLEN, DER NICHT DER ARBEITGEBER IST (5) 

Name und Adresse des Schuldners (sofern dies noch nicht vom Arbeitgeber unter Rubrik II ausgefüllt wurde) :  .............................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Der Bruttomonatsbetrag des Betriebszuschlags (d.h. vor der Einbehaltung von 6,5 % und vor Abzug irgendeines Betrages, u.a. in Sachen Berufssteuervorabzug) 
im Moment der Einsetzung der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag beläuft sich auf: 

.....................................   EUR __ __ / __ __ __ __  Referenzmonat (4) 

Ich versichere auf Ehrenwort, dass vorliegende Erklärung aufrichtig und vollständig ist. 

Datum Unterschrift Stempel 
(1) Diese Bescheinigung muss ordnungsgemäß ausgefüllt der Zahlstelle (d.h. der Hilfskasse für Arbeitslosenunterstützungen (HfA) oder der Gewerkschaft) zugeleitet 

werden. 
(2) Sie füllen entweder die Unternehmensnummer oder die LSS-Nummer aus. 
(3) Der Referenzmonat und -betrag müssen vom Arbeitgeber angegeben werden, wenn er den ganzen oder einen Teil des Betriebszuschlags selbst zahlt, selbst wenn dieser 

ihm ganz oder teilweise von einem Fonds zurückgezahlt wird.  Bei einer teilweisen Zahlung durch den Arbeitgeber, gibt dieser nur den Teil an, den er selbst zahlt. 
(4) Der Referenzmonat ist der Monat auf den der Betriebszuschlag berechnet worden ist, nämlich bei Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag der Kalendermonat vor dem 

Enddatum des Arbeitsvertrags, es sei denn, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben im beiderseitigen Einverständnis einen anderen Referenzmonat festgelegt. 
(5) Diese Rubrik muss entweder vom Fonds, oder von gleich welchem Schuldner - mit Ausnahme des Arbeitgebers -  der den Betriebszuschlag ganz oder teilweise zahlt, 

oder vom Betriebsschließungsfonds ausgefüllt werden.  Bei einer teilweisen Zahlung, gibt der Schuldner nur den Teil an, den er selbst zahlt. 

WICHTIGE INFORMATIONEN AUF DER RÜCKSEITE 
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AUSKÜNFTE 

Kraft des Kapitels  VI des Titels XI des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2006 und des Ausführungs-KE vom 29.03.2010 (die am 
1. April 2010 in Kraft getreten sind) muss der Schuldner des 
Betriebszuschlags im Rahmen der Arbeitslosigkeit mit 
Betriebszuschlag eine Einbehaltung von 6,5 % von diesem 
Zuschlag vornehmen. 

Die Einbehaltung wird auf den gesamten Betrag der Arbeits-
losigkeit mit Betriebszuschlag berechnet (Arbeitslosenunter-
stützung + Betriebszuschlag). 

Die Einbehaltung muss vom Schuldner des Betriebszuschlags 
vorgenommen werden. Wenn der Betriebszuschlag von mehreren 
Schuldnern gezahlt wird, dann muss die Einbehaltung vom 
Schuldner vorgenommen werden, der den größten Teil des 
Betriebszuschlags zahlt. 

Der Schuldner muss den einbehaltenen Betrag vierteljährlich 
an das LSS überweisen. 

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, die Angaben über den 
(die) Schuldner zu sammeln und dem Landesamt für 
Arbeitsbeschaffung die Identität des oder der Schuldner des 
Betriebszuschlags mitzuteilen, unter Angabe des Schuldners, 
der den höchsten Betriebszuschlag zahlt. 

In Erwartung der Einführung durch das LSS eines neuen 
Meldeverfahrens, müssen der Arbeitgeber und der eventuelle 
andere Schuldner des Betriebszuschlags diese Meldepflicht  
anhand des Formulars C17 erfüllen. Dieses Formular wird bei 
Beginn der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag ausgefüllt. 

MITTEILUNG AN DEN ARBEITGEBER ODER AN DEN 
SCHULDNER DES BETRIEBSZUSCHLAGS 

Übergeben Sie dem Arbeitnehmer dieses Formular im Moment 
der Ausstellung des Formulars C4-SAB. Wenn Sie zu diesem 
Zeitpunkt das Formular C17 noch nicht ausstellen können, dann 
müssen Sie es möglichst schnell machen. 

In Ermangelung eines Formulars C17 wird der Arbeitgeber als 
einziger Schuldner des Betriebszuschlags angesehen werden. 

MITTEILUNG AN DEN ARBEITSLOSEN 

Geben Sie dieses Formular im Moment Ihres Antrages auf 
Unterstützungen als Arbeitsloser mit Betriebszuschlag bei Ihrer 
Zahlstelle (der Gewerkschaft oder wenn Sie nicht 
Gewerkschaftsmitglied sind, bei der Hilfskasse für Arbeitslosen-
unterstützungen (HfA)) ab. 

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Besitz dieses 
Formulars sind, dann müssen Sie es möglichst schnell bei Ihrer 
Zahlstelle einreichen. 

 

Ihre Erklärungen werden in elektronischen Dateien gespeichert und bearbeitet.  Informationen über den Schutz dieser Daten finden Sie in der LfA-Broschüre über 
den Schutz des Privatlebens.  Für Infos über die Arbeitslosenversicherung siehe auch  www.lfa.be. 
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